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Auch dieses Jahr findet wieder die KInderBIbelWOche rund um das 
evangelische Gemeindehaus Unterhausen statt!   
Für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. 

Mittwoch 06.09. - Samstag 09.09.  
von 14.00-17.00 Uhr  
Familiengottesdienst:  

Sonntag 10.09, 10.30 Uhr 

Gemeinsam mit Lena und Frieder erfahren wir jeden Tag aufs Neue eine 
Erzählung aus dem Leben Jesu.  
Seid gespannt was er uns zu erzählen hat!  
Neben dem Bibeltheater gibt es Spiele, Bastelspaß und vieles mehr!  

Gerne können Sie ihr Kind schon jetzt unter kibiwo@cvjm-
unterhausen.de anmelden -oder Sie kommen mit ihrem Kind an den 
Tagen spontan vorbei! 
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Herzliche Einladung 
zu unserem Sommerhock im Grünen 
am Sonntag, den 27. August 2023 

im Mustergarten im Dorsach an der Straße „Im Brett“ 
 

ab 10.00 Uhr bewirtet Sie unser Team mit Spezialitäten vom 
Grill, Pommes, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste aus nah und fern 
 OGV – Obst- und Gartenbauverein Lichtenstein e.V. 
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Württembergisches Schachfestival 2023 
 

2. bis 10. September in der Lichtensteinhalle in 
Lichtenstein-Unterhausen 

 
Insgesamt 4 Verbandsturniere des Schachverband Württemberg: 

 
  Das Internationale Meisterturnier: 
Mit 4 Großmeistern und einigen vielversprechenden jungen Talenten, die auf dem Sprung 
zum Großmeistertitel sind. 
 
 Die Württembergische Frauenmeisterschaft: 
Die Spitze der Württembergischen Schachspielerinnen misst sich mit aufstrebenden 
Nachwuchsspielerinnen. 
 

Das Kandidatenturnier: 
Die ehrgeizigsten Turnierspieler aus Württemberg kämpfen um den Aufstieg in das 
nächstjährige Meisterturnier. 
 

Das Offene Turnier: 
Jeder kann teilnehmen und um die Plätz für das nächstjährige Kandidatenturnier mitspielen. 
 

Detaillierte Informationen unter 
https://wem.svw.info/index.php/wsf2023/ausschreibung 

oder bei   alex.rueger@outlook.de 
 

Rahmenprogramm der SF Lichtenstein und SF Pfullingen 
 
Sonntag, 3. September: 
 
Mädchen-Schachturnier der Schachfreunde Pfullingen 
 
Von    9:00 bis 13 Uhr ,   offen für alle Schachspielerinnen bis 18 Jahre 
 
Jedermann-Schachturnier der Schachfreunde Lichtenstein 
 
Von  14:30 bis 18:00 Uhr,   offen für alle Nichtvereinsspieler und Vereinsspieler bis zur 
                                            Kreisklasse 
 
Montag, 4. September:   13:15 Uhr bis 15:15 Uhr 
 
Simultanspiel von Bürgermeister Nußbaum mit Kindern und Jugendlichen 
 

Nähere Informationen und Anmeldung für das Rahmenprogramm bei Alexander Rüger 
 unter  alex.rueger@outlook.de      oder       0162/ 935 88 97 

 



Freitag, 25. August 2023, Nummer 34 5Lichtenstein

 
 

 
 
 

 
3333..  SSoommmmeerrffeerriieennpprrooggrraammmm  

Bei den untenstehenden Veranstaltungen sind noch Plätze frei. 
Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind per E-Mail an  

praktikant1@gemeinde-lichtenstein.de möglich: 

 

NNrr..  VVeerraannssttaallttuunngg  DDaattuumm//TTrreeffffppuunnkktt  

3377  
Besuch der Polizei in Pfullingen  
10-14 Jahre 

30.08.2023 von 13:30 bis 
15:30 Uhr 
Polizeirevier Pfullingen 

3388  
Entdecke die Natur (Obst- und Gartenbauverein) 
7-12 Jahre 

30.08.2023 von 14:00 bis 
17:00 Uhr 
Grundstück „Im Dorsach“ 

4433  
Schach macht Spaß/Württembergisches Schachfestival 
in Lichtenstein 8-16 Jahre 

04.09.2023 von 13:15 bis 
15:15 Uhr 
Bürgertreff  

4444  
BOHO-Windspiel  
8-16 Jahre 

05.09.2023 von 14:00 bis 
16:00 Uhr 
Bürgertreff 

4466  
Aquarellmalen für Anfänger und Fortgeschrittene 
10-16 Jahre 

07.09.2023 von 10:00 bis 
12:00 Uhr 

Ablesung Zählerstände
Wichtige Terminänderung bei der Jahresablesung Wasser und Abwasser

Die bisherige Software für die Erstellung von Bescheiden in den Bereichen Wasser und Abwasser ist 
nicht mehr zukunftsfähig und wird deshalb umgestellt. Diese Umstellung führt zu einigen Veränderungen 
der zeitlichen Abläufe in der Verwaltung.
Für die Abrechnung der Wasser- und Abwassergebühren werden die Briefe für die Selbstableser ab dem 
11.09.2023 verschickt. Die Zählerstände können wie in der Vergangenheit postalisch oder online, auf 
der Internetseite der Gemeinde abgegeben werden. Diese müssen bis zum 09.10.2023 übermittelt 
werden.
Nach dem Ablesezeitraum abgegebene Ablesestände können nicht mehr berücksichtigt werden.
Im Vergleich zu den Vorjahren erfolgt der gesamte Ablauf zwei Monate früher.
Die Endabrechnungen werden dementsprechend noch im November 2023 erstellt und versendet, 
so dass der Zählerstand nicht mehr wie gewohnt zum 31.12. gemeldet werden kann.
Wie bereits in den Vorjahren erfolgt eine Hochrechnung des Verbrauchs zum 31.12.2023. Bei Nichtab-
gabe des Zählerstands erfolgt eine Schätzung des Verbrauchs.
Gemeindeverwaltung Lichtenstein
Sachbearbeiterin: Barbara Fischer, Zimmer 6.1, Telefon: 696-47
E-Mail: barbara.fischer@gemeinde-lichtenstein.de
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BestellZettel
Gockel vom Grill

Bilder: Adobe Stock

B e i  L i e f e r w u n s c h  b i t t e  A d r e s s e  u n d  Ko n ta k t d at e n  a n g e b e n .

Z u d e m  b i e t e n  w i r  w i e d e r  G o c k e l  „T o  G o “  
o d e r  e i n e  L i e f e r u n g  n a c h  H a u s e  a n .

W i r  L a d e n  S i e  H e r z l i c h  e i n ,  a n  u n s e r e r  H o c k e t e  a m  0 1 .1 0 .  
e i n e n  s c h ö n e n  Ta g  m i t  I h r e r  Fa m i l i e  z u  v e r b r i n g e n  

L i e b e  G ä s t e ,

B e s t e l lu n g e n  ü b e r :
i n f o @ f e u e r w e h r l i c h t e n s t e i n . d e  |  0 7 1 2 9  6 9 6 - 1 8

o d e r  E i n w u r f  d e s  B e s t e l l z e t t e l s  i m  R at h a u s  U n t e r h a u s e n

G e r n e  kö n n e n  S i e  b e r e i t s  j e t z t  I h r  M i t ta g e s s e n  r e s e r v i e r e n .

A u f g r u n d  d e s  M e h r a u f w a n d s  e r h e b e n  w i r  e i n e  Pa u s c h a l e  v o n  1 €  p r o  L i e f e r u n g .

A d r e s s e :

t e l e f o n : o d e r  E - M a i l :

N a m e :

U h r z e i t :

A b h o lu n gA n z a h l :

L i e f e r u n g

G e n u s s  v o r  O r t

1 / 2  H ä h n c h e n  m i t  W e c k l e

U h r

 
Wirtschaftsplan des Zweckverbands Albwas-
serversorgungsgruppe XIV - Echazgruppe - für 
das Wirtschaftsjahr 2023
I. Wirtschaftsplan
Aufgrund der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung vom 1. Juli 2015 
in Verbindung mit § 20 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-
Württemberg hat die Verbandsversammlung am 12. Juli 2023 den 
folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 beschlossen:

Festgesetzt werden
§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird
festgesetzt auf 75.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt
auf 300.000 EUR.

§ 5 Verbandsumlage
Die Verbandsumlage wird festgesetzt:
a)  Betriebskostenumlage vorläufig
 je m³ Wasserverbrauch 1,30 €
b)  Kapitalumlage vorläufig keine Festsetzung
 jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

Engstingen, den 12.07.2023
gez. Mario Storz
Verbandsvorsitzender

II. Bekanntmachung
Der vorstehende Wirtschaftsplan der Albwasserversorgungs-
gruppe XIV - Echazgruppe - für das Wirtschaftsjahr 2023 wird 
hiermit öffentliche bekannt gemacht. Der von der Verbandsver-
sammlung beschlossene Wirtschaftsplan wurde gemäß § 81 Abs. 
2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 26. Juli 2023 vorgelegt.
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 01. August 2023 die Geset-
zesmäßigkeit des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 bestätigt 
und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt. Weitere 
genehmigungspflichtige Teile sind im Wirtschaftsplan nicht ent-
halten.

Wirtschaftsplan des Zweckverbands 
Albwasserversorgungsgruppe XIV  
- Echazgruppe - für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
I. Wirtschaftsplan 
Aufgrund der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung vom 1. Juli 2015 in 
Verbindung mit § 20 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz für 
Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am  
12. Juli 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 
beschlossen: 

Festgesetzt werden 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 

  Euro 

1. Erfolgsplan 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge 371.600 
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -371.600 
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) - 

1.4 Nachrichtlich:  
 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die 

spätere Fehlbetragsabdeckung  

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die 
spätere Überschussabführung  

2. Liquiditätsplan 

2.1 Summe der Einzahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit 371.600 

2.2 Summe der Auszahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit -284.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

87.600 

2.4 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von -115.000 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-115.000 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

-27.400 

2.8 Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von -26.000 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 
2.8 und 2.9) 

-26.000 

2.11 Geplante Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo 
aus 2.7 und 2.10) 

-53.400 

 
 

§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR. 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf 75.000 EUR. 

 
§ 4 Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  
auf 300.000 EUR. 

 
§ 5 Verbandsumlage 

 
Die Verbandsumlage wird festgesetzt: 
a) Betriebskostenumlage vorläufig  

je m³ Wasserverbrauch 1,30 € 
 

b) Kapitalumlage vorläufig keine Festsetzung 
 

jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
Engstingen, den 12.07.2023 
 
gez. Mario Storz 
Verbandsvorsitzender 
 
II. Bekanntmachung 
Der vorstehende Wirtschaftsplan der Albwasserversorgungs-
gruppe XIV - Echazgruppe -  für das Wirtschaftsjahr 2023 wird 
hiermit öffentliche bekannt gemacht. Der von der 
Verbandsversammlung beschlossene Wirtschaftsplan wurde 
gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am  
26. Juli 2023 vorgelegt. 
 
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 01. August 2023 die 
Gesetzesmäßigkeit des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 
bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt. 
Weitere genehmigungspflichtige Teile sind im Wirtschaftsplan 
nicht enthalten.  
 
III. Auslegung  
Der Wirtschaftsplan liegt während der üblichen Öffnungszeiten in 
der Zeit vom 28. August 2023 bis einschließlich  
05. September 2023 im Rathaus Großengstingen, in Zimmer 24, 
während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme aus.     
 
IV. Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
 
 
 

Wirtschaftsplan des Zweckverbands 
Albwasserversorgungsgruppe XIV  
- Echazgruppe - für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
I. Wirtschaftsplan 
Aufgrund der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung vom 1. Juli 2015 in 
Verbindung mit § 20 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz für 
Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am  
12. Juli 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 
beschlossen: 

Festgesetzt werden 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 

  Euro 

1. Erfolgsplan 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge 371.600 
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -371.600 
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) - 

1.4 Nachrichtlich:  
 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die 

spätere Fehlbetragsabdeckung  

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die 
spätere Überschussabführung  

2. Liquiditätsplan 

2.1 Summe der Einzahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit 371.600 

2.2 Summe der Auszahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit -284.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

87.600 

2.4 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von -115.000 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-115.000 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

-27.400 

2.8 Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von -26.000 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 
2.8 und 2.9) 

-26.000 

2.11 Geplante Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo 
aus 2.7 und 2.10) 

-53.400 

 
 

§ 2 Kreditermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR. 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf 75.000 EUR. 

 
§ 4 Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  
auf 300.000 EUR. 

 
§ 5 Verbandsumlage 

 
Die Verbandsumlage wird festgesetzt: 
a) Betriebskostenumlage vorläufig  

je m³ Wasserverbrauch 1,30 € 
 

b) Kapitalumlage vorläufig keine Festsetzung 
 

jeweils zuzüglich der Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe. 
 
Engstingen, den 12.07.2023 
 
gez. Mario Storz 
Verbandsvorsitzender 
 
II. Bekanntmachung 
Der vorstehende Wirtschaftsplan der Albwasserversorgungs-
gruppe XIV - Echazgruppe -  für das Wirtschaftsjahr 2023 wird 
hiermit öffentliche bekannt gemacht. Der von der 
Verbandsversammlung beschlossene Wirtschaftsplan wurde 
gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am  
26. Juli 2023 vorgelegt. 
 
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 01. August 2023 die 
Gesetzesmäßigkeit des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 
bestätigt und den Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt. 
Weitere genehmigungspflichtige Teile sind im Wirtschaftsplan 
nicht enthalten.  
 
III. Auslegung  
Der Wirtschaftsplan liegt während der üblichen Öffnungszeiten in 
der Zeit vom 28. August 2023 bis einschließlich  
05. September 2023 im Rathaus Großengstingen, in Zimmer 24, 
während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme aus.     
 
IV. Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
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III. Auslegung
Der Wirtschaftsplan liegt während der üblichen Öffnungszeiten in
der Zeit vom 28. August 2023 bis einschließlich 05. September 
2023 im Rathaus Großengstingen, in Zimmer 24, während der 
Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

IV. Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung geltend gemacht worden ist.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschrift über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden ist.

Bekanntmachung des Jahresabschlusses der 
Albwasserversorgungsgruppe XIV - Echaz-
gruppe - für das Wirtschaftsjahr 2021
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung vom 12.07.2023
das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 für die Albwasserver-
sorgungsgruppe XIV - Echazgruppe - festgestellt.
Gemäß § 16 Abs. 4 EigBG wird der Abschluss hiermit ortsüblich
bekannt gemacht. Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt 
vom 28.08. bis 05.09.2023 (je einschließlich) auf dem Rathaus 
in Großengstingen, Zimmer 24, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Nach § 11 der Verbandssatzung vom 01.07.2015 arbeitet der 
Verband nach dem Aufwanddeckungsprinzip. Das Ergebnis war
daher auszugleichen.
Der Jahresabschluss 2021 der Albwasserversorgungsgruppe 
XIV - Echazgruppe - für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde wie folgt 
festgestellt:
1.  Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:
1.1 Aufwandsumlage je m3 Wasserverbrauch  1,1072953 €
 bzw. insgesamt  289.961,89 €
1.2 Kapitalumlage je m3 Wasserverbrauch  0,00 €
2.  Feststellung des Jahresabschlusses
2.1 Bilanzsumme  1.202.117,53 €
2.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
   - das Anlagevermögen  929.994,27 €
  - das Umlaufvermögen  272.123,26 €
2.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital  1.033.441,92 €
 - die Rückstellungen  4.700,00 €
 - die Verbindlichkeiten  163.975,61 €
2.2.1 Summe der Erträge  304.996,07 €
2.2.2 Summe der Aufwendungen  304.996,07 €

Engstingen, 12. Juli 2023
gez. Mario Storz, Verbandsvorsitzender

Vortrag im Wilhelm-Hauff-Museum in Honau
Hauff und Süß Oppenheimer
Helmut Haasis
Am Donnerstag, 21. September 2023 
um 19:30 Uhr
Hauffs „Jud Süß“ gilt als Vorbild für literarischen 
Antisemitismus. Zu Unrecht, wie ein Vergleich 
mit dem historischen Süß zeigt. Süß war kei-
neswegs im ganzen Land verhasst, niemand 
musste vor ihm zittern, er ließ niemanden ins 
Gefängnis werfen oder foltern. Das Geheime 
Gericht vollzog einen Justizmord, was erst 1998 
durch die Akten ans Tageslicht kam. 2012 wurde Süß durch den 
Landtag rehabilitiert.
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Um eine Spende wird gebeten.

Schrauberwerkstatt
Die Schrauberwerkstatt bleibt vom 1. bis 31. August geschlossen!

Elterncafé
Das Elterncafé bleibt vom 1. bis 31. August geschlossen!

MÜTTER - WELLNESSWOCHENENDE 
vom 23. bis 24. September 2023 

Eine Hommage an Mütter, die sich zur Entlastung 

 ein Wochenende auf der Alb gönnen dürfen. 

STÄRKE-finanziert. 

Möchten Sie dabei sein ? 

Anmeldung unter : Tel. 0174 - 9924926 

Müllabfuhrtermine September 2023

Termine Müllabfuhr 
August 2023  

Honau, Traifelberg, 
Unterhausen  

Holzelfingen  Göllesberg  

  
Restmüll-Tonne  
  
  

  
Mittwoch, 13.09.23  
Mittwoch, 27.09.23 
  

  
Mittwoch, 06.09.23 
Mittwoch, 20.09.23 
 

  
Donnerstag, 14.09.23 
Donnerstag, 28.09.23 
 

  
Bio-Tonne  
  
  

  
Mittwoch, 13.09.23 
Mittwoch, 27.09.23 

 
Mittwoch, 06.09.23 
Mittwoch, 20.09.23 

 
Donnerstag, 14.09.23 
Donnerstag, 28.09.23 
 
 

        

Termine Müllabfuhr 
August 2023  

Honau, Unterhausen  Holzelfingen, 
Traifelberg  

Göllesberg  

  
Gelber Sack  
  
  

  
Mittwoch, 27.09.23  

  
Mittwoch, 06.09.23  
  

  
Donnerstag, 21.09.23  

  

Termine Müllabfuhr 
August 2023  

Honau, Traifelberg, 
Unterhausen  

Göllesberg, 
Holzelfingen  

  
Papier-Tonne  
  
  

 
Mittwoch, 20.09.23 

  
Donnerstag, 21.09.23 

  
 
 Ehejubiläum
Zur Goldenen Hochzeit gratulieren wir ganz herzlich
am 31. August 2023
Herrn Reinhold Schilling und seiner Ehefrau Elisabeth, Unterhausen
Herrn Dieter Lieberknecht und seiner Ehefrau Anette, Unterhausen

Wir wünschen den Jubelpaaren von Herzen alles Gute und noch 
viele schöne gemeinsame Jahre.

Standesamtliche Nachrichten
Eheschließungen:
19.07.2023  Elena Winkler und Sven Lukas Widmaier, Holzelfinger 

Straße 26, Lichtenstein
10.08.2023  Alexandra Weingart und David Möller, Zeppelinstraße 

15, Wannweil
16.08.2023  Alisha Rebecca Sethi und Uwe Franz Volenec, Möri-

kestraße 4, Lichtenstein

Sterbefälle:
20.07.2023 Ernst Werner List, Holzelfinger Straße 6, Lichtenstein
08.08.2023 Ernst Albert Reiff, Heinestraße 8, Lichtenstein
17.08.2023 Marta Walker, geb. Haux, Heerstraße 26, Lichtenstein
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Seniorenzentrum Martha-Maria
Mein Hut, der hat drei Ecken!
Im Sommer schützen sie vor der Sonne, im Winter geben sie 
warm. Im Betreuten Wohnen von Martha-Maria drehte sich kürz-
lich alles rund ums Thema Hüte, Kopfbedeckungen und mehr.
Lisa Unger, Leiterin des Betreuten Wohnens, hatte für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Bahnhofstraße in Unterhausen einen 
tollen, abwechslungsreichen Nachmittag organisiert.
Jeder durfte seinen eigenen „Hut“ mitbringen- es kam so einiges 
interessantes zusammen, z. B. Sonnenhut, Zylinder, Baskenmüt-
ze, Melone, Schildkappe, Strohhut!
In interessanten Gesprächen diskutierte man, zu welchen An-
lässen man früher und heute Hüte trug und stellte Überlegungen 
an, warum Hüte getragen werden. Welche Berufsgruppen Kopf-
bedeckungen als Teil der Arbeitskleidung oder Uniform tragen, 
war ebenfalls Thema.
Im Anschluss wurde das Wissen in einem Hut-Quiz getestet und 
dann war „basteln“ angesagt: Mit viel Eifer und vor allem mächtig 
viel Spaß, wurden „Malerhüte“ aus Zeitungspapier hergestellt.
Zum Ende eines schönen Nachmittags stellte man dann noch 
gemeinsam die Gesangskünste unter Beweis: „Mein Hut der hat 
3 Ecken“, „ Am Brunnen vor dem Tore“ und „Mein Vater war ein 
Wandersmann“ wurden gesungen.
AE/LU

 
Einladung zur Vortragsreihe Leben mit Sehbe-
hinderung
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. lädt 
zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Leben mit Seh-
behinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, ein. 
Termine:
13. September 2023 um 19:00 Uhr
Thema: Hörbüchereien, Daisyplayer, Alexa, Hörfilme, Audiode-
skription & Co
11. Oktober 2023 um 19.00 Uhr
Thema: befindet sich derzeit noch in der Planung
15. November 2023 um 19.00 Uhr
Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
BSV Württemberg e. V. lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Mee-
ting ein.
Meeting-ID: 854 0624 0815
Kenncode: 300683
Schnelleinwahl mobil
+49 69 71049922, 85406240815 Deutschland
+49 69 38079883, 85406240815 Deutschland
Einwahl nach Standort (Festnetz)
+49 69 7104 9922 Deutschland
+49 69 3807 9883 Deutschland
Meeting-ID: 854 0624 0815
Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter 
der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail vgs@bsv-wu-
erttemberg.de, an. Sie erhalten dann vor der Veranstaltung den 
Link zur Zoomkonferenz.
BSV Württemberg e. V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,
https://www.bsv-wuerttemberg.de/

Treffen von „Wir sind Lichtenstein“
am Mittwoch 13.09.2023 um 19.00 Uhr
im Ristorante bei Nino im „Schützen“ in Unterhausen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Lichtenstein,
wir laden Sie zu unserem nächsten Treffen am Mittwoch 
13.09.2023 um 19.00 Uhr in das Ristorante bei Nino im Schützen 
in der Holzelfinger Straße 17 ein.
Bei diesem Treffen möchten wir mit Ihnen die aktuellen Themen 
und Vorhaben in Lichtenstein diskutieren.
Unsere Themen sind der Regionalverkehr, der Albaufstieg der B 
312 und innerörtliche Probleme.
Wir freuen uns, Sie am Mittwoch 13. September 2023 um 19.00 
Uhr bei Nino im Schützen in Lichtenstein-Unterhausen zu se-
hen und sind gespannt auf Ihre Meinungsbeiträge.
Werner Neubrander – Sprecher der Bürgerinitiative „Wir sind 
Lichtenstein“, Telefon 07129 5604 – E-Mail: neubrander@web.
de – Facebook: Wir sind Lichtenstein

VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e. V.
Gastfamilien für Mütter mit Kind gesucht! Begleitetes Wohnen 
in Familien
Der VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e. V. ermöglicht es Men-
schen mit seelischen Belastungen in einer Gastfamilie zu leben. 
Neben dem Begleiteten Wohnen in Familien (BWF) für erwachse-
ne Einzelpersonen bietet der Verein auch das Begleitete Wohnen 
in Familien für Mutter mit Kind an. 
Der VSP sucht aktuell Menschen, die bereit sind, Müttern, die 
Unterstützungsbedarf für sich selbst und die Erziehung und Ver-
sorgung ihrer Kinder haben, ein sicheres und förderliches Zuhause 
zu geben.
Konkret suchen wir derzeit einen Platz in einer Gastfamilie
·  für eine 30-jährige ausgebildete Fachpraktikerin für Hauswirt-
schaft und ihren 5-jährigen Jungen

·  für eine 30-jährige Frau mit ihrem 1,5 Jahre alten Sohn, die gerne 
für sich und andere kocht,

· und für eine 30-jährige Frau mit ihrem 6 Monate alten Sohn, die 
während ihrer Elternzeit gut für ihr Kind sorgen und sich stabili-
sieren will, um später wieder in ihren Beruf einsteigen zu können.
Möchten Sie sich zu Hause sozial engagieren? Verfügen sie über 
etwas Zeit und über zwei freie Zimmer oder eine Einliegerwoh-
nung? Dann könnte dies eine interessante Aufgabe für Sie werden.
Als Gastfamilie erhalten Sie ein regelmäßiges steuerfreies Zusatz-
einkommen, 28 Tage Urlaub und professionelle Begleitung durch 
unseren Fachdienst.
Sie haben lediglich ein Zimmer zur Verfügung? Kein Problem. 
Gerne sprechen wir mit Ihnen über individuelle Möglichkeiten des 
Engagements.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihren 
Anruf unter 07373-91157 (Info-Telefon Mutter - Kind) oder kontak-
tieren Sie uns auch gerne per E-Mail: bwf-zw@vsp-net.de

Freie Lehrstellen im Landkreis Reutlingen für 2023
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Für den Landkreis Reutlingen sehen die 
Zahlen wie folgt aus:
Für den Ausbildungsstart in 2023 sind aktuell noch 137 Lehr-
stellen in 89 Betrieben ausgeschrieben und schon 124 Ausbil-
dungsplätze in 54 Betrieben für 2024 (www.hwk-reutlingen.de/
lehrstellensuche). In der Praktikabörse sind außerdem 124 Prak-
tikumsplätze veröffentlicht.
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Notfalldienste
Der ärztliche Bereitschaftsdienst (in Vertretung des Hausarztes) 
übernimmt über die Rufnummer 116 117 (Anruf ist kostenlos)
die Steuerung der Patientenversorgung an Wochenenden/Feier-
tagen.
Von Fall zu Fall wird hier entschieden, ob der Anrufer in einer der 
Notfallpraxen behandelt werden muss, ob ein Hausbesuch erfor-
derlich ist oder ob der Rettungswagen ausrücken muss.
In schweren Fällen (Herzinfarkt, Schlaganfall, schwere Verletzung) 
muss weiterhin der Notarzt über die Nummer 112 verständigt 
werden.
Die bisherigen Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Woche bleiben bestehen.
Die Öffnungszeiten der Notfallpraxis Reutlingen lautet wie folgt:
Reutlingen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Allgemeine Notfallpraxis Reutlingen Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31
72764 Reutlingen
Mo – Fr 18 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 8 - 22 Uhr
Notfallpraxis Kinder Reutlingen Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31
72764 Reutlingen
Sa, So und an Feiertagen 9 - 13 Uhr und 15 - 20 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Münsingen
Albklinikum Münsingen
Lautertalstraße 47
72525 Münsingen
Sa, So und an Feiertagen 9 - 20 Uhr
Kinderärztlicher, augenärztlicher sowie HNO-ärztlicher Not-
falldienst werden ebenfalls über die bundesweite Rufnummer
116 117 (Anruf kostenlos)
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt.
Zahnärztlicher Notfalldienst für Baden-Württemberg
0761/120 120 00

Soziale Dienste
Diakoniestation Martha-Maria 
Rathausplatz 18
72805 Lichtenstein-Unterhausen
Telefon: 07129 / 922 385

Apothekendienst
Samstag, 26. August 2023
Apotheke am Tübinger Tor, Katharinenstraße 28, Reutlingen (In-
nenstadt), Telefon 0 71 21 / 33 99 51
Sonntag, 27. August 2023
Römerschanz-Apotheke, Gustav-Groß-Straße 2, Reutlingen (Rö-
merschanze), Telefon 0 71 21 / 32 05 66
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice.

 
Live-Talk zu E-Mobilität und Photovoltaik
Wann macht ein E-Auto wirklich Sinn für mich? Wie viele Lade-
säulen gibt es überhaupt im Landkreis? Und welche Photovolta-
ikanlage passt zu meinem Dach?
Diese und viele weitere spannende Fragen beantwortet das Land-
ratsamt Reutlingen am Montag, 11. September 2023, ab 18 Uhr 
im Nepomuk, Unter den Linden 23, 72762 Reutlingen.
Das Besondere: Wer will, kann sich ganz bequem von Zuhause 
über die Social Media Plattformen Facebook und Instagram oder 
via Livestream auf der Homepage https://www.kreis-reutlingen.
de/Kreisjubilaeum dazu schalten.
Expertenrunde beantwortet Fragen live
Auf dem Podium stehen neben Landrat Dr. Ulrich Fiedler Ju-
lia Laux, Managerin für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur 

im Landkreis Reutlingen sowie der Geschäftsführer der Klima-
schutzagentur Dr. Uli Hasert. Das Publikum im Nepomuk wird mit 
Postkarten ausgestattet, die viel Platz für offene Fragen bieten. 
Die Karten werden im Laufe des Abends eingesammelt und aufs 
Podium zu Moderatorin und Musicaldarstellerin Melanie Gebhard 
gereicht. Wer den Live-Talk online verfolgt, kann seine Fragen 
als Kommentar oder Direktnachricht an den Kanal @landkreis.
reutlingen schicken.
Anmeldung zum Live-Talk
Wer am Live-Talk im Nepomuk teilnehmen möchte, wird um vor-
herige Anmeldung gebeten per E-Mail an livetalk@kreis-reutlin-
gen.de oder telefonisch unter 07121 / 480 -1019. Einlass ist ab 
17.30 Uhr. Am Montagabend schon verplant? Der Talk wird auf-
gezeichnet und im Anschluss auf den Social Media Kanälen des 
Landkreises sowie auf der Homepage veröffentlicht.

Problemstoffmobil nimmt keine Wandfarben
Das Problemstoffmobil ist vom 9. September bis 13. Oktober wie-
der im Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen unterwegs. 
Nicht zum Entsorgungsgebiet gehören die drei Städte Reutlingen, 
Metzingen und Pfullingen mit eigener Schadstoffentsorgung. Von 
A wie Abbeizmittel bis Z wie Zitronensäure können Haushalte ihre 
Problemstoffe in Kleinmengen abgeben. Es gibt allerdings auch 
einige Gegenstände wie übrige Wandfarben, die am Problemstoff-
mobil nicht angenommen werden.
Wandfarben sind ungiftig
Dispersionsfarben für den Wandanstrich im Innen- und Außenbe-
reich können nicht abgegeben werden. Sie sind ungiftig und ent-
halten als Lösungsmittel fast ausschließlich Wasser. Das gleiche 
gilt auch für viele im Handel erhältliche Lacke auf Wasserbasis, 
die teilweise auf der Verpackung den Blauen Engel als Umwelt-
zeichen tragen.
Die Abfallberatung empfiehlt bei diesen Farben, den Deckel leicht 
zu öffnen und das Wasser verdunsten zu lassen. Zum schnelleren 
Austrocknen kann man den Eimer in die Sonne stellen oder auch 
etwas Gips unterrühren. Die feste Farbe ist ungiftig und wird in die 
Restmülltonne gegeben. Der grob gesäuberte, leere Farbbehälter 
kommt in den Gelben Sack.
Lösemittelhaltige Farben
Lackfarben mit schädlichen Lösungsmitteln erkennt man am ty-
pischen Geruch. Sie werden beim Problemstoffmobil bis zu ei-
ner Menge von 10 Litern angenommen. Sind diese Farben nach 
vielen Jahren aber schon ausgetrocknet, verfährt man wie oben 
beschrieben.
Neben dem Problemstoffmobil kann man auf dem Wertstoffhof 
Reutlingen-Schinderteich arbeitstäglich und ganzjährig Schad-
stoffe, Batterien oder Elektrogeräte kostenfrei abgegeben wer-
den. Der Wertstoffhof liegt an der Landesstraße 383 von Reut-
lingen in Richtung Gönningen. Er ist montags bis freitags von 7 
bis 16:45 Uhr.

Infoveranstaltung zur Förderung von Biodiver-
sität rund um die Hofstelle
Gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tübingen und dem 
Milchviehbetrieb Werner in Römerstein-Strohweiler, bietet das 
Kreislandwirtschaftsamt Münsingen am Freitag, 8. September 
2023, ab 14 Uhr, eine Infoveranstaltung zu Biodiversitätsmaß-
nahmen rund um die Hofstelle an.
Auf dem Hof der Familie Werner erfahren Landwirtinnen, Land-
wirte, Bewirtschaftende von Streuobstwiesen, landwirtschaftliche 
Beratende sowie alle weiteren Interessierten mehr zu einfachen 
Umsetzungsmöglichkeiten mit großem Mehrwert für die Biodiver-
sität in der Landschaft.
Bei einem Rundgang um die Hofstelle und angrenzende Flächen 
werden Blühstreifen, Totholz- und Lesesteinhaufen, Nisthilfen für 
verschiedene Tierarten, Obstbaumpflanzungen auf der Rinder-
weide sowie weitere biodiversitätsfördernde Maßnahmen be-
trachtet und deren Etablierung und Nutzen diskutiert.
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Baden-Württemberg ist Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- 
und Pflanzenarten. In den letzten Jahrzehnten haben diese stark 
abgenommen. Der Schutz der Biodiversität ist für viele Bereiche 
existenziell.
Im Biodiversitätsnetzwerk Baden-Württemberg werden zusam-
men mit Landwirtinnen und Landwirten bewährte sowie neue An-
sätze zur Förderung der Biodiversität auf der landwirtschaftlichen 
Fläche umgesetzt, erprobt und gezeigt, wie sich die Biodiversität 
auf Nutzflächen steigern lässt.
Der Milchviehbetrieb der Familie Werner ist seit 2022 Demons-
trationsbetrieb im Biodiversitätsnetzwerk des Landes Baden-
Württemberg und testet im Rahmen dessen verschiedene Maß-
nahmen.
Weitere Informationen
Eine Anmeldung für die kostenlose Teilnahme an der Veranstal-
tung ist nicht erforderlich. Treffpunkt für die Besichtigung ist der 
Betrieb Werner GbR, Grabenstetterstraße 30 in 72587 Römer-
stein-Strohweiler.

 
 

Kanalsanierung im Ortsteil Holzelfingen
Die Gemeinde Lichtenstein hat für die Abwasserkanäle der Orts-
lage Holzelfingen eine Kanalsanierung in Auftrag gegeben. Die 
Arbeiten werden von der Firma Pfaffinger Rohrnetz- & Sanie-
rungstechnik ausgeführt.
Im Ausführungszeitraum vom 28.08.2023 bis 30.12.2023 kann 
es daher zu temporären Verkehrsbehinderungen im gesamten 
Ortsgebiet Holzelfingen kommen.
Falls der Zutritt zu Privatgrundstücken erforderlich wird, bitten wir 
Sie, ihn der Firma Pfaffinger zu gewähren.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

 
 

Danke
Die Ortsverwaltung mit Ortschaftsrat möchte sich bei allen aus-
richtenden Vereinen und Gruppen für das Ausrichten unserer 41. 
Hockete bedanken.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die zum Gelingen unserer 
Holzelfinger Hockete beigetragen haben. Bei allen, die vor und 
hinter den Kulissen für das reichhaltige Angebot an Essen und 
Trinken gesorgt haben.
Bei den vielen Bedienungen, die trotz großer Hitze für unsere Gäs-
te gesorgt haben.
Bei all den vielen „unsichtbaren" Helfern zur Vorbereitung der 
Hockete, den Auf- und Abbau der Stände, und, und, und ...
Danken möchten wir auch dem Posaunenchor mit seinem Diri-
genten Simon Schweizer, für die abwechslungsreiche musikali-
sche Umrahmung der Hockete-Eröffnung und des ökumenischen 
Gottesdienstes.
Danken möchten wir allen Anliegern der Dorfmitte für die bereit-
willige Überlassung ihrer Höfe und Plätze. Uns allen ist bewusst, 
dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.
Martin Schwarz
Ortsvorsteher

 
 

Schließtage im August/September
Das Ortsamt ist von:
Donnerstag,16.08.2023 bis einschließlich Freitag, 08.09.2023 
geschlossen.
Dringend benötigte Anträge können in dieser Zeit im Bürgerbü-
ro in Unterhausen, oder ab dem 04.09.2023 auch im Ortsamt in 
Holzelfingen beantragt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis




